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1452/88 

Betrifft Entwurf eines Bundesgesetzes I 
mit dem das Familienberatungs­
förderungsgesetz geändert wird. 

In der Anlage erlaubt sich die österreichische Ärztekammer 

25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Familienberatungsförderungsge­

setz geändert wird, mit der Bitte um Kenntnisnahme, zu 

übermitteln. 
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Betrifft Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Familienberatungs­
förderungsgesetz geändert wird. 

Zum vorliegenden Gesetzesentwurf erlaubt sich die österreichische 

Ärztekammer folgende Stellungnahme abzugeben: 

Gegen die Regelung, wonach die verpflichtende Einbeziehung eines 

Arztes in eine Kann-Bestimmung umgewandelt werden soll, bestehen 

seitens der österreichischen Ärztekammer beträchtliche Bedenken. 

Gerade die AufgabensteIlung der Familienberatungsstellen reicht 

weit in den medizinischen Bereich hinein, sodaß es einem Sozial­

arbeiter nicht zugemutet werden sollte, letztlich über die Frage 

zu entscheiden, ob ein Arzt beigezogen werden soll oder nicht. 

Die Gefahr, daß Eingriffe in die Berufsbefugnisse der Ärzte durch 

Nichtärzte damit geradezu provoziert werden (auch durch die Be­

schäftigung von Psychologen) ist evident. 

Die österreichische Ärztekammer ersucht um Berücksichtigung der 

angeführten Gründe. 

Gleichzeitig wurden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des 

Mit vorzüglicher 

Präsident 
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